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1 Einführung 

1.1 Anlass und Zielsetzung, rechtliche Grundlagen 

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Nördliche Innenstadt“ im beschleunigten Ver-

fahren macht die Erstellung einer Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. Im Rah-

men der Innenentwicklung von Bad Urach dient der Plan insb. der Entwicklung des 

ehemaligen Groß- und Quenzer-Areals, das seit 1996 still liegt. Das Plangebiet um-

fasst zudem nördlich der Elsach angrenzende Flächen (Gebäude/Lagerhallen und 

jüngere Waldflächen mit einzelnen älteren Bäumen). Das Entwicklungskonzept der 

„Nördlichen Innenstadt“ sieht eine Konzeption von Wohnnutzungs- und Dienstleis-

tungsflächen im „Elsach-Center“ vor.  

Die Aufstellung des Vorhaben bezogenen Bebauungsplans der Innenentwicklung 

„Nördliche Innenstadt“ in Bad Urach soll gemäß § 13 a BauGB im beschleunigten Ver-

fahren erfolgen.  

Voraussetzung dafür ist, dass 

- weniger als 20.000 qm zulässige Grundfläche festgesetzt wird; 

(Die Grundflächen mehrerer B-Pläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen 

und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, sind dabei mitzurechnen.) 

- 20.000 qm bis weniger als 70.000 qm zulässige Grundfläche festgesetzt wird, nur 

wenn eine Vorprüfung des Einzelfalls voraussichtlich keine erheblichen Umwelt-

auswirkungen erkennt; 

- keine Pflicht zur Durchführung einer UVP besteht; 

- keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele von 

Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung (insb. EU-Vogelschutzgebiete und FFH-

Gebiete) bestehen. 

Die Fläche, die voraussichtlich versiegelt wird (§ 13a Abs. 1 Satz 3 BauGB), umfasst 

ca. 19.000 Quadratmeter. B-Pläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und 

zeitlichen Zusammenhang erstellt werden, sind jedoch ebenfalls zu berücksichtigen: 

B-Plan „Seilerweg-Areal“. Somit liegt die voraussichtlich versiegelte Fläche bei ca. 

25.700 Quadratmeter. Gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB wird somit eine sog. Vorprü-

fung des Einzelfalls erforderlich. Aufgrund einer überschlägigen Prüfung sind die vor-

aussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der Planung einzuschätzen. Grundlage 

dafür sind die Erhebungen zur Umweltsituation und die durch die Planung absehbaren 

Auswirkungen (unter Berücksichtigung der Kriterien der Anlage 2 zum § 13 a BauGB). 

Die Auswirkungen des B-Plans auf die Belange des Umweltschutzes gem. § 1 Abs. 6 

Nr. 7 (insb. sog. Schutzgüter) sind in der Abwägung zu berücksichtigen und werden 

im vorliegenden Gutachten dargestellt (Ökologischer Steckbrief Kap. 1.7).  

Die Vorgaben des § 44 BNatSchG zum Artenschutz sind zu beachten.  

Die im weiteren Verlauf erfolgten Veränderungen der Planung bewirken allesamt eine 

Minderung der Eingriffsschwere bzw. berücksichtigen die Vorschläge der beteiligten 

träger öffentlicher Belange, so dass deutliche Optimierungen in der Planung erfolgen. 
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1.2 Umweltbericht und Eingriffsregelung 

Umweltbericht 

Die Erstellung eines Umweltberichtes im Rahmen des beschleunigten Verfahrens ist 

nicht erforderlich. Voraussetzung ist, dass die überschlägige Vorprüfung des Einzel-

falls zum Ergebnis kommt, dass der B-Plan voraussichtlich keine erheblichen Umwelt-

auswirkungen i. S. v. Anlage 2 haben wird. Die überschlägige Vorprüfung des Einzel-

falls i. S. v. Anlage 2 erfolgt in Kap. 1.6 in Verbindung mit Kap. 1.7. 

Eingriffsregelung 

Bei Bebauungsplänen mit einer zulässigen Grundfläche > 20.000 Quadratmeter ist 

jeweils zu prüfen, ob ein Ausgleich gem. § 1 a Abs. 3 Satz 5 erforderlich ist oder nicht. 

„Nach § 21 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 1 a Abs. 3 S. 1 BauGB ist Voraussetzung für 

die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, dass auf Grund des 

Bauleitpans Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. ... Bei der Aufstel-

lung eines Bebauungsplans ist dies dann anzunehmen, wenn in diesem erstmals bau-

liche oder sonstige Nutzungen i. S. eines Eingriffs festgesetzt werden sollen.“   

(BATTIS et al. (2007): Kommentar zum BauGB, § 1 a, Rn 19, S. 89) 

1.3 Anhörung nach §§ 3 und 4 BauGB 

Eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

ist nicht erforderlich. Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sind an 

der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen. Im Laufe des Verfahrens haben 2 um-

fangreiche TÖB-Runden mit allen beteiligten Planern stattgefunden: 23.07.2009 und 

04.02.2010. Die Stellungnahme des LRA vom 27.07.2009 geht auf die Vorprüfung 

vom 16.06.2009 ausführlich ein. Die darin gegebenen Anregungen insbesondere zur 

Tierökologie werden aufgegriffen und sind in dieser Fassung sachgerecht abgearbei-

tet. Auf die einzelnen Kapitel wird verwiesen. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die öf-

fentliche Ausglegung fanden vom 06.04.2010 – 07.05.2010 statt. Aufgrund der Stel-

lungnahme des Regierungspräsidiums Tübingen, Denkmalpflege wurden in vorliegen-

der Vorprüfung des Einzelfalls Aussagen zu denkmalgeschützten Kanälen ergänzt.  

Die Bürger stellten in ihren Einwendungen insbesondere dar, dass aus ihrer Sicht die 

zukünftige Schallbelastung, Schadstoffbelastung durch Verkehr sowie der Verlust an 

Grünfläche des „Grünen Herzes“ erheblich sei. In dieser Vorprüfung des Einzelfalls 

wurden dazu die Aussagen konkretisiert. Ebenfalls ergänzt wurden die Aussagen zum 

Luftkurort Bad Urach sowie zum Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Aus Sicht der 

Planer ergeben sich hinsichtlich der Erheblichkeit keine Änderungen. 

1.4 Übergeordnete Planungen, Fachliche Vorgaben 

1.4.1 Gesetze 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.08.2009 (BGBl. I S. 2723) 
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 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), m. W. v. 01.03.2010 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG) vom 29. Juli  2009 (BGBl. I S. 2542), m. W. v. 01. März 2010 

 Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über die Erholungsvorsor-
ge in der freien Landschaft (Naturschutzgesetz Baden-Württemberg – NatSchG) vom 
13.12.2005 (GBl. vom 16.12.2005, Nr. 18), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Geset-
zes vom 17. Dezember 2009 (GBl. S. 809), teilweise außer Kraft mit Inkrafttretung des 
neuen BNatSchG 

 Landesbodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) in der Fassung vom 14.12.2004 
(GBl. vom 28.12.2004, Nr. 17), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 
(GBl. S. 808) 

 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20.01.2005 (GBl. S. 219), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juli 
2009 (GBl. Nr. 14, S. 363), teilweise außer Kraft mit Inkrafttretung des neuen WHG 

1.4.2 Rechtsverordnungen und Normen 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO)  

 Biosphärengebiets-Verordnung 

1.4.3 Fachplanungen/Gutachten/Sonstige 

 Regionalplan Neckar Alb 1993 und Entwurf 2007 

 Flächennutzungsplan Bad Urach 1985 

 Gewässerentwicklungsplan Elsach 2004 

 Auswirkungsanalyse zur Ansiedlung von Fachmärkten (GMA 2009) 

 Verkehrsuntersuchung (Büro Kölz, Ludwigsburg 2009)  

 Lärmgutachten (Büro ISIS, Bad Urach 2009)  

 Renaturierung und Hochwasserfreilegung der Elsach und der Erms (Fritz Planung 
GmbH 2009) 

 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nördliche Innenstadt“ (FREIE PLANUNGSGRUPPE 7, 
03/2010) 

 Vorhaben- und Erschließungspläne inkl. Schnitte (FREIE PLANUNGSGRUPPE 7, 08/2010) 

1.5 Kurzbeschreibung der Konzeption „Elsach-Center“ (ursprüngliche 
Planung) 

Im Rahmen der Innenentwicklung von Bad Urach dient der Vorhaben bezogene B-

Plan „Nördliche Innenstadt“ insb. der Entwicklung des ehemaligen Groß- und Quen-

zer-Areals, das seit 1996 still liegt. Das Plangebiet umfasst zudem nördlich der Elsach 

angrenzende Flächen (Gebäude/Lagerhallen und jüngere Waldflächen mit einzelnen 

älteren Bäumen). Das Entwicklungskonzept der „Nördlichen Innenstadt“ sieht eine 

Konzeption von Wohnnutzungs- und Dienstleistungsflächen im „Elsach-Center“ vor. 

In zentraler Lage zwischen den Fachgeschäften und Lebensmittel-Märkten sind 190 

Stellplätze geplant. Hier erfolgt auch die Zufahrt zum Parkhaus im Süden. 

Westen: Zu- und Abfahrt West, Lebensmittel-Discounter, Kaufhaus 

Süden:  Fachgeschäfte, Turmcafé in altem Turm, öffentliches Parkhaus  

Osten:  Zu- und Abfahrt Ost, Fachgeschäfte, Lebensmittel-Vollversorger, An-
bindung Mörikestraße über bestehende Brücke 

Norden:  Fachgeschäfte: Fachgeschäfte im EG, insb. im Bereich bereits vorhan-
dener alter Gebäude/Lagerhallen  
Terrassenhäuser: oberhalb der Fachgeschäfte, Wohnungen am steilen 
Hang, Bestand: jüngerer Waldaufwuchs  
Erschließung: Verbindung über zwei Brücken, davon eine neu geplante: 
Fußgängerbrücke und Anlieferung der Fachgeschäfte, Erschließung der 
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Wohnungen über Mörikestraße und Hirschseeweg, private Stellplätze 
auf Höhe Hirschseeweg 

Abbildung 1: Schnitt durch das Parkhaus im Süden und die Terrassenhäuser im Norden (ur-

sprüngliche Planung) 

 

FREIE PLANUNGSGRUPPE 7 (2009) 

Die ursprüngliche Planung mit den Terrassenhäusern am Hang war Grundlage für den 

ersten Scoping-Termin am 23.07.2009 und die erste Anhörung der Träger öffentlicher 

Belange. 

1.6 Kurzdarstellung der Planung 

Lage: Stadtgebiet Bad Urach im nördlichen Bereich: ehema-

liges Groß- und Quenzer-Areal und nördliche angren-

zende Fläche, am Zusammenfluss von Elsach und 

Erms   

Größe des Gebiets (Geltungsbereich): Der Geltungsbereich umfasst ca. 3,34 ha. 

 Bereich nördlich der Elsach: ca. 0,16 ha (teilw. be-

baut, teilw. Wald) (ca. 7 % der Gesamtfläche) 

Gebäude: Gebäudehöhen randlich im Westen und Osten 5,0 m, 

zentrale Gebäude beim Turm 13,5/16,5 m, restliche 

Gebäude 8,5 – 10,0 m Höhe 

Nettobauland: Überbaubare Fläche: 9.750 m² x 0,8 =  7.800 m² 

Verkehrsflächen:  8.860 m² 

Stellplätze:  2.190 m² 

Flächen für Versorgungsanlagen:  20 m² 

Summe:  18.870 m² 

Verkehrsflächen: Durchgängige Erschließungsstraße im Westen von 

der Stuttgarter Straße, im Osten Zu- und Abfahrt von 

der Pfählerstraße, zwei Varianten untersucht (Abb. 1), 

Variante 2 liegt der Planung zugrunde 

Nutzung erneuerbarer Energien: --- 

Niederschlagswasserbewirtschaftung: Teilweise Dachbegrünung geplant  

Nebenanlagen: Parkierungsflächen entsprechend dem Vorhaben- und 

Erschließungsplan: ca. 190 Stellplätze im Zentrum der 

Anlage 

Elsach

Wohnungen

Fachgeschäfte

Hirschseeweg 

Terrassenhäuser – ur-
sprüngliche Planung 



Stadt Bad Urach: B-Plan „Nördliche Innenstadt“ – Vorprüfung des Einzelfalls                                                 S. 8 

Datum: 30.08.2010  Waltraud Pustal Landschaftsökologie und Planung 

Pflanzgebote und Pflanzbindungen: Geplante Begrünung der Parkplätze und des El-

sachufers mit Einzelbäumen 

Biotopschutz: Offenlegung, Renaturierung und Hochwasserfreile-

gung der Elsach und Erms 

Abbildung 2: Nördliche Innenstadt: Übersichtsplan (ursprüngliche Planung), Flächenbilanz Vari-

ante 2  

 
STADT BAD URACH (2009) 

Abbildung 3: Nördliche Innenstadt: Aktueller Vorhaben- und Erschließungsplan, EG gesamt 

(FREIE PLANUNGSGRUPPE 7) 

 
 

Var. 2 

Var. 1 

Bereich Fachgeschäfte, 
hier geänderte Planung,
vgl. Abb. 1 und 4 

Grünes 
Herz 
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1.6 Vorprüfung des Einzelfalls 

Überschlägige Prüfung der Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung der Kriterien 

der Anlage 2 zu § 13 a BauGB. 

Nr. Erfordernis/Kriterium Auswirkungen bzw. Prüfergebnis Voraussichtliche 
Erheblichkeit 

1. Merkmale des Bebauungs-
plans 
insbesondere in Bezug auf 

  

1.1 das Ausmaß, in dem der Be-
bauungsplan einen Rahmen 
im Sinne des § 14b Abs. 3 des 
Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung setzt; 

[Festlegungen mit Bedeutung für 
spätere Zulassungsentscheidun-
gen, insb. zum Bedarf, zur Größe, 
zum Standort, zur Beschaffenheit, 
zu Betriebsbedingungen von Vor-
haben...] 

Versiegelte Fläche im Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan:  

Var. 1 ca. 18.900 qm 

Var. 2 ca. 19.100 qm 

im Bereich des still gelegten Groß- und Quenzer-
Areals, Planung: Discounter, Kaufhaus, diverse 
Fachgeschäfte, Lebensmittel-Vollversorger sowie 
Wohnungen 

Nördlicher Bereich der Elsach (teilw. bebaut, 
teilw. Wald): ca. 0,26 ha (ca. 10 % des Plange-
biets)  

--- 

1.2 das Ausmaß, in dem der Be-
bauungsplan andere Pläne 
und Programme beeinflusst; 

Vorgaben Gewässerentwicklungsplan (GEP) 
Elsach: Durchgängigkeit herstellen, Gewässer-
randstreifen festsetzen und konkretisieren 

Planung im Bereich Elsach:  

Öffnung überdeckelter/überbauter Bereiche  
Ufersicherungen mittels Vorschüttungen bzw. 

Blocksteinsatz (anstatt größtenteils Beton-
mauern) 

Begrünung des südlichen Ufers, Baumpflan-
zungen sind geplant  

eine zusätzliche Brücke ist vorgesehen 
alle Brücken mit Lichtgittern 
Ausbau für HQ100 
Aufweitung des Einmündungsbereichs in die 

Erms 

 

 

 

Elsach:  
nicht erheblich 

 
 
 

  Planung im Bereich Erms:  

Ufersicherung im Bereich des Parkplatzes mit 
L-Steinen, ansonsten mit Vorschüttungen 
bzw. Blocksteinsatz 

alle Brücken mit Lichtgittern 
Ausbau für HQ100 (Abfluss 16m³/s) 
Absturz wird in eine raue Rampe umgewan-

delt 
Der Lauf wird geringfügig verlegt 

Elsach und Erms: Die Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanz der FRITZ PLANUNG GMBH (2009) ermittelt 
einen Ausgleichsüberschuss durch die Renatu-
rierung des Gewässers und seiner Böschungen. 
Bäume an der Ufermauer müssen für die Rena-
turierung gefällt werden. Die Ufermauer ist be-
reits sehr baufällig. Die Uferböschungen werden 
mit ortstypischer Vegetation begrünt, im Bereich 
„Grünes Herz“ wird die Elsach zudem künftig zu-
gänglich. 

Erms:  
nicht erheblich 

 

 

 

 

 

nicht erheblich 

  Flächennutzungsplan: Im Norden sind Flächen 
betroffen, die als Flächen für die Forstwirtschaft 
festgesetzt sind. Umfang ca. 0,26 ha. Eine Ge-
nehmigung gem. LWaldG wird erforderlich. 

Genehmigung 
gem. LWaldG er-
forderlich 
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Nr. Erfordernis/Kriterium Auswirkungen bzw. Prüfergebnis Voraussichtliche 
Erheblichkeit 

1.3 die Bedeutung des Bebau-
ungsplans für die Einbezie-
hung umweltbezogener, ein-
schließlich gesundheitsbezo-
gener Erwägungen, insbeson-
dere im Hinblick auf die Förde-
rung der nachhaltigen Ent-
wicklung; 

Umweltbezogene Erwägungen:  
Gewässer siehe 1.2. 
Innenentwicklung auf stillgelegtem, versiegeltem 
Groß- und Quenzer-Areal  

Nachhaltigkeit: Eine nachhaltige Entwicklung ist 
durch die Innenentwicklung anstatt Inanspruch-
nahme unbebauter Flächen im Außenbereich 
gegeben. Die Inanspruchnahme von Wald (FNP) 
im Norden ergibt sich durch die Gesamtkonzep-
tion „Elsach-Center“ (s. Kap. 1.5), der nördliche 
Bereich umfasst ca. 10 % der Gesamtfläche. Die 
beiden beanspruchten Flurstücke liegen zwi-
schen der Mörikestraße und der dem Hirsch-
seeweg, im Norden und Osten grenzt bestehen-
de Wohnbebauung an. 

 
Siehe 1.2 
nicht erheblich 
 

nicht erheblich 

1.4 die für den Bebauungsplan re-
levanten umweltbezogenen, 
einschließlich gesundheitsbe-
zogener Probleme; 

Gewässer: Siehe 1.2. 

Menschl. Gesundheit (Lärm): Ein Lärmgutach-
ten wurde erstellt (ISIS 2009): Durch die Planung 
erhöht sich die Lärmbelastung in der Stadt. Da-
bei ist Variante 2 (vgl. Abb. 2) für Gebäude an 
der Pfählerstraße günstiger als Variante 1. Trotz 
einer „wesentlichen Änderung“ der prognostizier-
ten Pegeländerung tags wird der Beurteilungs-
pegel (gem. 16. BImSchV) nicht überschritten: 
Der Prognosewert liegt deutlich darunter (ISIS 
2009, S. 6). Die Grenzwerte der Lärmsanierung 
werden an der Pfählerstraße deutlich unterschrit-
ten (ISIS 2009, S. 27).  

Passive Lärmschutzmaßnahmen sind bei der 
geplanten Bebauung nur zum Schutz von Wohn-
räumen und Aufenthaltsräumen erforderlich. Die 
Lärmpegelbereiche und entsprechende Festset-
zungen sind im B-Plan integriert. Die zeitliche 
Beschränkung von LKW-Andienungen wird emp-
fohlen: dies wird im B-Plan umgesetzt. Somit 
werden insgesamt durch die Planung keine 
Grenzwerte (gem. 16. BImSchV, TA Lärm) über-
schritten. 

Luftkurort Bad Urach: Letztmalig wurde die 
Luftqualität im „Luftkurort“ und „Heilbad“ Bad  
Urach mittels einer einjährigen Messreihe vom 
29.09.2000 bis 09.11.2001 an drei Messstellen 
gemessen. Dabei wurden die entsprechenden 
Richtwerte eingehalten. Die nächste Luftquali-
tätsmessreihe ist turnusgemäß 10 Jahre nach 
Ende der letzten Messreihe – also im Jahre 2011 
– fällig. Die Aufforderung hierzu ergeht von der 
Aufsichtsbehörde. Ausgehend von der bisheri-
gen Luftqualitätsmessstelle mit der Repräsen-
tanz „Verkehrszentrum“ in der Bismarckstraße 
kann mittels eines Immissions-Screening-
Modells eine Abschätzung der zu erwartenden 
Veränderungen an einem vorliegenden Jahres-
immissionswert für das Stickstoffdioxid aus der 
Messreihe 2000/2001 erfolgen. Auf der Basis der 
vorgelegten Verkehrszahlen (Pkw und Lkw) für 
das Plangebiet ergäbe sich nach momentanem 
Stand keine Überschreitung des zulässigen 
Richtwerts von 34 µg/m³. Das gilt auch für den 

--- 

nicht erheblich  

 
 
 
 
 
 
 
 
nicht erheblich 

 

 

 

 
 

 
 
 

nicht erheblich 
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Nr. Erfordernis/Kriterium Auswirkungen bzw. Prüfergebnis Voraussichtliche 
Erheblichkeit 

Fall, dass ungünstigere Witterungsverhältnisse 
zugrunde gelegt werden.  

Sonstige gesundheitsbezogene Probleme sind 
nicht absehbar. 

Boden, Grundwasser, Arten und Biotope, 
Ortsbild, Artenschutz: Siehe Ökologischer 
Steckbrief, Kap. 1.7. 

1.5 die Bedeutung des Bebau-
ungsplans für die Durchfüh-
rung nationaler und europäi-
scher Umweltvorschriften. 

Wasserrahmenrichtlinie: Erreichung eines gu-
ten Zustandes aller Gewässer (siehe Punkt 1.2) 

Sonstige: Keine erheblichen Auswirkungen ab-
sehbar. 

Siehe Punkt 1.2 
  
 

Nicht erheblich 
 

2. Merkmale der möglichen 
Auswirkungen und der vor-
aussichtlich betroffenen 
Gebiete 
insbesondere in Bezug auf 

  

2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, 
Häufigkeit und Umkehrbarkeit 
der Auswirkungen; 

Es handelt sich um langfristige Planungen auf 
meist versiegelten Flächen. 

Nicht erheblich 

2.2 den kumulativen und grenz-
überschreitenden Charakter 
der Auswirkungen; 

Auswirkungen bestehen für die gesamte Stadt 
Bad Urach, insbesondere im Bereich Einzelhan-
del/Discounter, Einkaufsmöglichkeiten für die 
Bürger. Analyse zur Ansiedlung von Fachmärk-
ten, Lärm- und Verkehrsgutachten wurden er-
stellt. Die Innenstadtentwicklung wird im Ge-
meinderat intensiv diskutiert, die Ergebnisse der 
Gutachten sollen der Öffentlichkeit vorgestellt 
bzw. zugänglich gemacht werden. 

 

  Ergebnis der Analyse zur Ansiedlung von 
Fachmärkten (GMA 2009):  

Ausbau und Modernisierung des Lebensmit-
telsektors dringend erforderlich 

Ausbau des Drogerie- und des Bekleidungs-
sektors 

Aufstellung von Nutzungsvorschlägen für in-
nerstädtische Fachmärkte 

Übereinstimmung mit regionalplanerischen 
Zielen 

Ausschluss kleinstrukturierter Betriebseinhei-
ten zur funktionalen Arbeitsteilung zwischen 
geplanten Fachmärkten und dem kleinstruktu-
rierten Fachhandel 

Nicht erheblich 

  Ergebnis der Verkehrsuntersuchung (Kölz 
2009): 

Das Verkehrsaufkommen erhöht sich insb. im 
Bereich des Plangebiets (Stuttgarter Stra-
ße/Zufahrt Elsach Center (EC), Pfählerstraße, 
Beim Bad/Parkhaus) 

Positiv: Nutzungsstrukturen der Innenstadt 
werden kurzwegig an das Hauptverkehrssys-
tem angebunden und die Attraktivität der In-
nenstadt gesteigert 

Bestehende Knotenpunkte sind ausreichend 
leistungsfähig 

Eine Fußgängerampel vor der Festhalle wird 
empfohlen 

Nicht erheblich 
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Nr. Erfordernis/Kriterium Auswirkungen bzw. Prüfergebnis Voraussichtliche 
Erheblichkeit 

Tempo 30 in der Erschließungsstraße 
Es wird empfohlen, wichtige Fußgängerberei-

che platzartig auszubilden 

  Lärm siehe Ziff. 1.4  

2.3 die Risiken für die Umwelt, 
einschließlich der menschli-
chen Gesundheit (zum Bei-
spiel bei Unfällen); 

Risiken für die Umwelt sind keine absehbar. Ri-
siken für die menschliche Gesundheit sind keine 
absehbar.  

Nicht erheblich 

2.4 den Umfang und die räumliche 
Ausdehnung der Auswirkun-
gen; 

Umfang: Siehe 1.1. 

Var. 1: Die öffentliche Grünfläche „Grünes Herz“ 
ist nicht in das Plangebiet integriert. Durch die 
geplante durchgängige Erschließung wird der 
südwestliche Bereich des Parks in geringem Um-
fang als Zu- und Abfahrt überplant. Das „Grüne 
Herz“ mit Möglichkeit des Aufenthaltes, Spiel- 
und Sozialraum bleibt in seiner Funktion erhal-
ten. 

 

Nicht erheblich 
 
 
 
 
 

  Var. 2: Die öffentliche Grünfläche „Grünes Herz“ 
ist in das Plangebiet integriert. Die geplante 
durchgängige Erschließung wird in gerader Linie 
durch den südwestlichen Bereich des Parks ge-
führt. Der südwestliche Bereich wird somit vom 
restlichen Park abgeschnitten. Dieser Bereich 
soll als Fläche für den angrenzenden Kindergar-
ten dienen. Die hier verlaufende Pfählerstraße 
entfällt zugunsten von Grünflächen, die nun di-
rekt vor dem Kindergarten liegen. Dadurch erhält 
der Kindergarten einen größeren verkehrssiche-
ren Raum. Die Parkplätze an der Pfählerstraße 
liegen künftig östlich der Seubertstraße. Das 
„Grüne Herz“ mit Möglichkeit des Aufenthaltes, 
Spiel- und Sozialraum bleibt in seiner Funktion 
erhalten. 

Die Variante 2 wird der Planung zugrunde gelegt. 

Nicht erheblich 

2.5 die Bedeutung und die Sensi-
bilität des voraussichtlich be-
troffenen Gebiets auf Grund 
der besonderen natürlichen 
Merkmale, des kulturellen Er-
bes, der Intensität der Boden-
nutzung des Gebiets jeweils 
unter Berücksichtigung der  
Überschreitung von Umwelt-
qualitätsnormen und Grenz-
werten; 

Sehr geringe Bedeutung des Plangebiets, da 
dieses bereits fast vollständig versiegelt ist. 

Kulturelles Erbe: Siehe 2.6.9. 

Überschreitungen von Umweltqualitätsnormen 
sind keine absehbar. 

Nicht erheblich 
 
 

--- 

Nicht erheblich 

2.6 Merkmale der möglichen 
Auswirkungen in Bezug auf 

  

2.6.1 
– 
2.6.6 

Schutzgebiete gem. 
BNatSchG, WHG 

Schutzgebiete siehe Kap. 1.7 Ökolog. Steckbrief --- 

2.6.7 Gebiete, in denen die in den 
Gemeinschaftsvorschriften 
festgelegten Umweltqualitäts-
normen bereits überschritten 
sind, 

--- --- 
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Nr. Erfordernis/Kriterium Auswirkungen bzw. Prüfergebnis Voraussichtliche 
Erheblichkeit 

2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölke-
rungsdichte, insbesondere 
Zentrale Orte und Siedlungs-
schwerpunkte in verdichteten 
Räumen im Sinne des § 2 
Abs. 2 Nr. 2 und 5 des Raum-
ordnungsgesetzes, 

Keine negativen erheblichen Auswirkungen er-
kennbar. 

Nicht erheblich 

2.6.9 in amtlichen Listen oder Kar-
ten verzeichnete Denkmäler, 
Denkmalensembles, Boden-
denkmäler oder Gebiete, die 
von der durch die Länder be-
stimmten Denkmalschutzbe-
hörde als archäologisch be-
deutende Landschaften ein-
gestuft worden sind. 

Der alte Turm bleibt erhalten und wird durch die 
Planung eines Turmcafés in die Planung integ-
riert. 

Pfählerstraße 5, Stuttgarter Straße 32 (Kultur-
denkmale), Pfählerstr. 19 (Prüffall) liegen außer-
halb des Plangebiets.  

Stuttgarter Straße 24 (alte Spinnerei, kein Kul-
turdenkmal): Von dem Gebäude südlich der Er-
schließungsstraße von der Stuttgarter Straße 
aus bleibt die westliche Fassade Richtung Stutt-
garter Straße aufgrund ihres prägenden Charak-
ters für das Stadtbild erhalten. 

Der 3/8-Kanal (Klostermühlkanal) und der 5/8-
Kanal (Schlossmühlkanal) sind inkl. wasserbau-
technischer Anlagen und Ufermauern als Kultur-
denkmale geschützt. Die Auswertung der histori-
schen Flurkarte um das Jahr 1823 (Landesver-
messungsamt BW 1989) zeigt jedoch, dass der 
überplante Ausschnitt nur eine nachträgliche 
Verlängerung des Kanals durch die Fläche des 
ehemaligen Hirschsees ist. Die Planung greift 
somit nicht in den historischen 3/8-Kanal ein. 

Die Erms und der Bereich der Einmündung in die 
Elsach sind als Gewässerdenkmal kartiert. Durch 
die Planung werden denkmalgeschützte wasser-
bautechnische Anlagen und gemauerte Uferbe-
festigungen überformt. Aus technischen Gründen 
müssen die Kanäle verändert werden. Die 
denkmalschützerischen Belange werden zuguns-
ten der Belange Renaturierung und Hochwasser-
freilegung abgewogen. Es wird eine denkmal-
schutzrechtliche Genehmigung notwendig. 

Nicht erheblich 

 
 
 

Nicht erheblich 

 
 
Nicht erheblich 

 

 

 

 

Nicht erheblich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägung: Es 
überwiegt der Be-
lang des Hoch-
wasserschutzes 
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1.7 Ökologischer Steckbrief 

Ökologischer Steckbrief: Überschlägige Prüfung der Auswirkungen auf die Belange 

des Umweltschutzes gem. § 2 Abs. 4 Satz 4 i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB. 

Die Erheblichkeit in der Konfliktanalyse ist hier gemäß § 18 BNatSchG zu bewerten. 

Die Bewertung erfolgt in fünf-stufiger Skala: „nicht gegeben/keine/sehr gering“, „gering“, „mittel“, „hoch“, 
„sehr hoch“. Daraus folgt die Beurteilung der Erheblichkeit der Wirkungen/Beeinträchtigungen (Spalte Kon-
fliktanalyse) in „nicht erheblich“ („sehr gering“, „gering“) und „erheblich“ („mittel“ bis „sehr hoch“). Unter Be-
rücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung wird diese Beurteilung ggf. angepasst. 

Schutzgut Ausprägung/Bewertung Konfliktanalyse 

 

Geologie/Boden 

Geologie/Boden: Innenbereich: Funk-
tionen der nicht versiegelten Böden wer-
den pauschal in Bewertungsklasse „2“ 
(gering) eingestuft (UM 2006). 
Bedeutung: 
Versiegelte Flächen:             „sehr gering“ 

Grünes Herz und sonstige unversiegelte 
Flächen im Innenbereich:              „gering“

Nördliche steile Hangbereiche im Oberju-
ra des Elsachtals:                          „gering“

Funktionsverlust gemäß 
BodSchG: 

Durch Flächenversiegelung:  

„nicht erheblich“

Oberflächenwasser/Retention: 

Bedeutung: 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf (s. 
Boden):          „sehr gering“ bis „gering“

Oberflächenwasser/Retention:

Verminderung der natürlichen 
Rückhaltefähigkeit: 

 „nicht erheblich“

Oberflächenwasser: 

Elsach: Siehe Kap. 1.6 Ziff. 1.2 „nicht erheblich“

Erms: Siehe Kap. 1.6 Ziff. 1.2 „nicht erheblich“

 

Wasserhaushalt 

Grundwasser/Schutzgebiet:  

Bedeutung: 
Hydrogeologische Einheit (LUBW 2009a): 

Oberjura: „Grundwasserleiter“      „mittel“ 

Grundwasser/Hydrologie: 

Verminderung der Grund-
wasserneubildungsrate:              
Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Grundwasserneubildungsrate 
absehbar:             „nicht erheblich“ 

 §§ Wasserschutzgebiete 

§§ Heilquellenschutzgebiete 

§§ Überschwemmungsgebiete 

Keine 

Keine 

Keine 

 

Klima-/Lufthygiene 

Keine besondere Relevanz: keine 
Kaltluftabflussbahnen oder Kaltluft-
entstehungsgebiete betroffen 

Fluss- und Bachläufe dienen i. 
d. R. als Kaltluftabflussbahnen. 
Durch die Renaturierung der El-
sach werden im Bereich des 
Gewässers Gebäude entfernt, 
somit findet hier eine Verbesse-
rung statt. 

 

Arten- und Bioto-
pe/Biologische 
Vielfalt 

Arten und Biotope/Biologische 
Vielfalt:  

[Bewertung n. LUBW 2005] 

Bereich Groß- und Quenzer-Areal: 

Versiegelte Flächen (Gebäude, As-
phaltflächen, Schotter, Verdolung): 

„sehr gering“

Ausgebaute Bachabschnitte:             
                                               „gering“
Einzelbäume in der Stadt:     „gering“ 

Lebensraumfunktion: 
 
 
 
Bereich Groß- und Quenzer-
Areal:  
Durch mögliche Nachverdichtungen 
sind keine erheblichen Auswirkun-
gen auf die Arten und Biotope ab-
sehbar: 

„nicht erheblich“
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Schutzgut Ausprägung/Bewertung Konfliktanalyse 

 Nördlicher Bereich: 

Versiegelte Flächen (Gebäude):  
                                       „sehr gering“

Jüngerer Laubwald mit einzelnen äl-
teren Bäumen:          „(mittel –) hoch“ 

Nördlicher Bereich:  

Jüngere Waldbereiche (Wald im 
FNP), die bisher noch nicht be-
baut waren, sind betroffen. Net-
tobauland (nach Abzug beste-
hender Gebäude) ca. 0,08 ha: 

„erheblich“
Die Durchführung einer Ein-
griffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
und von Ausgleichsmaßnah-
men für diesen Teilbereich 
des B-Plans wird empfohlen 
und ist aus Sicht des Landrats-
amts (KEMMLER 2009) erforder-
lich. Diese ist integriert. 

Biologische Vielfalt*: 
Die biologische Vielfalt im Plan-
gebiet und Umgebung erscheint 
unter Berücksichtigung von 
Vermeidungs-, Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen nicht 
gefährdet. 
*§ 2 BNatSchG: Grundsätze des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pflege …. 

8. Zur Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
ist die biologische Vielfalt zu erhalten 
und zu entwickeln. Sie umfasst die 
Vielfalt an Lebensräumen und Le-
bensgemeinschaften, an Arten so-
wie die genetische Vielfalt innerhalb 
der Arten. 

FFH-Gebiet Keine  §§ Naturschutz 
Vogelschutzgebiet Keine 

 Naturschutzgebiete Keine 

 Nationalparke Keine 

 Biosphärenreservate Keine 

 Landschaftsschutzgebiete Keine  

 § 32-Biotope Keine 

 Biosphärengebiet  § 6 Entwicklungszone 

§§ Artenschutz  Siehe Kap. 2. 

 

Landschaftsbild 
und Erholung 

 

Ortsbild/Erholung 

Vorbelastung: Groß- und Quenzer-
Areal, umgebende Bebauung 

Bedeutung:  
Groß- und Quenzer-Areal: keine Be-
deutung für die Naherholung (Spa-
ziergänger, Fahrradwege, Sehens-
würdigkeiten) 
Nördlicher Bereich: geringe Bedeu-
tung (Hirschseeweg als Spazierwe-
geverbindung) 

Zu- und Abfahrt im Bereich „Grü-
nes Herz“: 
Var. 1: geringe Flächeninanspruch-
nahme 
Var. 2: südlicher Bereich wird abge-
trennt, kommt jedoch dem angren-
zenden Kindergarten zugute 

Veränderung des Ortsbildes:  
Erhebliche Beeinträchtigungen auf-
grund der Lage innerhalb der Sied-
lung nicht absehbar   

         „nicht erheblich“

Beeinträchtigung der Erleb-
nisqualität und der Wegebe-
ziehungen für die ortsnahe 
Erholung:         „nicht erheblich“ 

Beeinträchtigung des Ortsein-
gangs:               „nicht erheblich“ 

Beeinträchtigungen des „Grü-
nen Herz“:        „nicht erheblich“
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Schutzgut Ausprägung/Bewertung Konfliktanalyse 

 
Mensch/Lärm 

Mensch/Lärm:  

Vorbelastung: Anlieger-/Lieferver-
kehr 

Lärmimmissionen/-emissionen: 

Ergebnis des Lärmgutachtens siehe 
Kap. 1.6 Ziff. 1.4 

Lärmbelastung: 
Erhebliche Beeinträchtigungen 
durch die Planung sind derzeit nicht 
absehbar:              „nicht erheblich“
Auf das Lärmgutachten (ISIS 2009) 
wird verwiesen. 

 

1.8 Fazit 

Bei der überschlägigen Prüfung der Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung der 

Kriterien der Anlage 2 zu § 13 a BauGB und bei der überschlägige Prüfung der Aus-

wirkungen auf die Belange des Umweltschutzes gem. § 2 Abs. 4 Satz 4 i. V. m. § 1 

Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind insgesamt keine erheblichen Auswirkungen der Planung er-

kennbar.  

Die Erstellung eines Umweltberichtes im Rahmen des beschleunigten Verfahrens ist 

nicht erforderlich. Von der Erstellung eines Umweltberichtes wird somit im Rahmen 

der Aufstellung des B-Plans „Nördliche Innenstadt“ abgesehen. 

Eine Sonderrolle spielt der nördliche Bereich, der in Flächen eingreift, die im Flächen-

nutzungsplan als Wald dargestellt sind und auf denen jüngerer Waldaufwuchs besteht 

(ca. 0,08 ha). Da auf diesen Flächen bislang keine Bebauung vorhanden war, ist aus 

rechtlicher Sicht ein Eingriff gegeben. Laut der Aussage des Landratsamts (KEMMLER 

2009) wird die Durchführung einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung für diesen Be-

reich erforderlich. Eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und Festlegung von Aus-

gleichsmaßnahmen wird in vorliegendes Gutachten integriert.  
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2 Artenschutzrechtliche Einschätzung 

2.1 Anlass 

Das neue Artenschutzrecht des Bundesnaturschutzgesetzes (§§ 44, 45 BNatSchG) 

basiert auf den Bestimmungen des Washingtoner Artenschutzabkommens, der Flora-

Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) sowie der Vogelschutzrichtlinie (VRL) des Europäi-

schen Rates und der Europäischen Artenschutzverordnung (EG-ArtSchV). Insbeson-

dere sind dabei die Regelungen der FFH-RL und der VRL zu beachten. Nach Art. 2 

der FFH-RL sollen die natürlichen Lebensräume und die Populationen wildlebender 

Arten in einem günstigen Erhaltungszustand erhalten werden oder dieser soll wieder-

hergestellt werden. Art. 2 der VRL bestimmt, dass erforderliche Maßnahmen zu treffen 

sind, um die Bestände aller heimischen europäischen Vogelarten auf einem Stand zu 

halten oder zu bringen, der insbesondere den ökologischen (...) Erfordernissen ent-

spricht. 

Für Planungen und Vorhaben sind die Vorschriften für besonders und streng ge-

schützte Tier- und Pflanzenarten gemäß § 44 BNatSchG zu beachten und zu prüfen. 

Die Aufgabe besteht laut dem Gesetz darin, für das geplante Bebauungsplangebiet zu 

prüfen, ob lokale Populationen streng geschützter Arten (Anhang IV FFH-RL) und eu-

ropäischer Vogelarten erheblich gestört bzw. beeinträchtigt werden. Eine erhebliche 

Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Po-

pulation einer Art verschlechtert (§ 44 BNatSchG). 

Die anderen „besonders geschützten Arten“ (diese umfassen die besonders und 

streng geschützten Arten gemäß EG-Artenschutzverordnung und gemäß Bundesar-

tenschutzverordnung) sind gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG in der Eingriffsregelung zu 

behandeln. Sie sind in der Planung (z. B. durch Vermeidungs-, Minderungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen) zu berücksichtigen. 

2.2 Methodik 

Bei der Durchführung der artenschutzrechtlichen Prüfung werden für das Plangebiet in 

einem ersten Schritt Hinweise auf das Vorkommen von besonders und streng ge-

schützten Tier- und Pflanzenarten im Planungsgebiet auf Grundlage des Zielarten-

konzepts Baden-Württemberg (LUBW 2009b) abgeprüft (Abschichtung). Bei Bedarf 

erfolgt in einem zweiten Schritt eine Kartierung im Gelände. Es wird jeweils überprüft, 

ob ein Verbotstatbestand nach Art. 12 und 13 der FFH-RL bzw. nach Art. 5 der VRL, 

welche in § 44 BNatSchG umgesetzt sind, zutrifft. Dabei sind Auswirkungen auf die 

lokalen Populationen und nicht auf die einzelnen Artvorkommen zu betrachten. In je-

dem Fall muss aber die Bewahrung des Erhaltungszustandes gewährleistet bleiben.  

Eine Ausnahme nach § 45 BNatSchG kann im Einzelfall gewährt werden, wenn zwin-

gende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen einschließlich 

solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art und keine zumutbaren Alternativen gegeben 

sind. 
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2.3 Klärung, ob der Verbotstatbestand im Plangebiet erfüllt ist 

2.3.1 Streng geschützte Arten 

Groß- und Quenzer-Areal 

Streng geschützte Arten haben meist spezielle Lebensraumansprüche, die im Plan-

gebiet aufgrund der fast vollständigen Versiegelung nicht gegeben sind. Eine erhebli-

che Störung streng geschützter Arten im Plangebiet ist aufgrund der Biotop- und Nut-

zungsstrukturen in Verbindung mit Störwirkungen der Innenstadt (Bebauung, Verkehr) 

auszuschließen. 

Der alte Turm bleibt erhalten. 

Fledermäuse: Alle heimischen Fledermausarten, mit Ausnahme der weit verbreiteten 

Zwergfledermaus, sind auf bestimmte Lebensraumtypen, Requisiten und ein ausrei-

chendes Nahrungsangebot an Wirbellosen angewiesen. Bewertungsrelevant im Sinne 

der Vorgaben des § 44 BNatSchG sind hier verschiedene Quartiertypen für die Fle-

dermausarten, nicht dagegen die Eignung eines Gebietes als Jagdhabitat. Da die 

meisten der bestehenden Gebäude im Plangebiet derzeit noch genutzt werden, ist 

nicht davon auszugehen, dass diese als Quartier genutzt werden, mit Ausnahme der 

weit verbreiteten Zwergfledermaus, die auch in kleinsten Ritzen an Gebäuden oder in 

der Baumrinde Unterschlupf findet.  

Vermeidungsmaßnahmen: Es wird empfohlen, Abrissmaßnahmen und die Baufeld-

räumung im Winterhalbjahr von November bis Februar durchzuführen (Minimierung 

der Störung/Tötung geschützter Tierarten).   

Sofern Abrissmaßnahmen in Zeiten durchgeführt werden müssen, wo Fledermäuse 

Nachwuchs haben (Mai bis Ende August), ist es bei derartigen Bauten immer möglich, 

dass junge Fledermäuse (v.a. Zwergfledermaus) z. B. im Bereich von Lücken in 

Dachbereichen gefunden werden. Wird ein derartiger Umstand bemerkt, sind Abriss-

maßnahmen in diesem Bereich sofort einzustellen. Nicht flugfähige, junge Fledermäu-

se werden auch nach Störungen von den Adulttieren im Sozialverband wieder ange-

nommen und auch an andere, sichere Stellen verbracht. Es ist hier möglich, nicht flug-

fähige Jungtiere in einer katzensicher aufgestellten Wanne (Wäschewanne, ca. 50 x 

70 cm) über längere Zeit auf einem Posten oder Balken zu exponieren, um Adulttiere 

zu einer Annahme zu bewegen. Sofern Nächte kalt werden, ist es zu empfehlen, unter 

den auf einem Lappen liegenden Jungtieren eine Wärmflasche zu platzieren. 

Minderungsmaßnahmen: Die Öffnung der Elsach und Herstellung der Durchgängigkeit 

des Gewässerlaufs bringt auch eine Verbesserung für Fledermäuse, da sich diese oft 

an Gewässern orientieren und Gewässerbereiche als Jagdhabitat nutzen. Es wird 

empfohlen, im Gewässerrandstreifen insb. frühblühender Heckenarten, v. a. Salweide 

zur Verbesserung der Nahrungssituation der Fledermäuse im Frühjahr zu pflanzen. 

Fazit: Die Durchführung von Minimierungsmaßnahmen (Anbringung Fleder-

mauskästen, Öffnung der Elsach und Pflanzung von Salweide) wird empfohlen: 

Verbotstatbestand nicht erfüllt 
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Nördlicher Bereich im Wald inkl. Gewässer 

Folgende streng geschützte Arten können nach dem Zielartenkonzept BW (LUBW 

2009) vorkommen: 

Tabelle 1: Potenzielle Vorkommen streng geschützter Arten nach dem Zielartenkonzept BW  

Deutscher Na-
me 

Lateinischer 
Name 

Vorkommen 
Quelle: Trautner et. al. 2006 

Artenschutzrechtliche 
Einschätzung 

Steinkauz Athene noctua Offene bis halboffene Land-
schaften mit ausreichendem 
Höhlenangebot, Streuobst. 

Nur wenige ältere Bäume im Plangebiet, 
Fläche. Nicht relevant für Steinkauz-
Vorkommen                      „nicht erheblich“ 

Baumfalke Falco subbuteo Halboffene, oft gewässerreiche 
Landschaften. Brutplatz im 
Randbereich von Altholzbestän-
den oder Lichtungen.  

Nur wenige ältere Bäume im Plangebiet, 
keine angrenzenden geeigneten Nah-
rungshabitate, Fläche nicht relevant für 
Baumfalken-Brutplätze:     „nicht erheblich“

Rauhfußkauz Aegolius fune-
reus 

Alte, reich strukturierte Nadel-, 
Mischwälder, Buchenwälder mit 
großem Höhlenangebot. Essen-
ziell sind lichte, unterholzarme 
Bereiche zur Nahrungssuche. 

Nur wenige ältere Bäume im Plangebiet, 
dichtes Unterholz aufgrund flächende-
ckenden Jungaufwuchses und Gebüsch, 
Fläche wird als ungeeignet für Rauhfuß-
käuze eingeschätzt:           „nicht erheblich“

Teichhuhn Gallinula 
chloropus 

U. a. langsamfließende Gewäs-
ser, auch im Siedlungsbereich, 
Parkflächen, Brutplatz in Ver-
landungszonen 

Brutplätze des Teichhuhns können ausge-
schlossen werden. Aufgrund der Offenle-
gung der Elsach sind keine erheblichen 
Eingriffe absehbar:            „nicht erheblich“ 

Wendehals Jynx torquilla Lichte, höhlenreiche Gehölze in 
Nachbarschaft zu niedrigwüch-
sigem Grünland. V. a. in Streu-
obstgebieten.  

Fläche wird nicht als relevant für den 
Wendehals eingeschätzt:   
                                           „nicht erheblich“

Wespenbussard Pernis apivoris Landschaften mit Altholzbestän-
den (Brutplätze), strukturreiche 
Landschaften (Nahrungsbiotope) 

Fläche wird nicht als relevant für den 
Wespenbussard eingeschätzt:   
                                           „nicht erheblich“

Kleiner Wasser-
frosch 

Rana lessonae Landlebensräume: auch Wälder 
in Gewässernähe 

Aufgrund des Fehlens geeigneter Laich-
habitate erscheint eine Nutzung des Wal-
des als eher unwahrscheinlich:          
                                           „nicht erheblich“

Springfrosch Rana dalmatina Wie Kl. Wasserfrosch. Wie Kl. Wasserfrosch. 

Zauneidechse Lacerta agilis Extensiv oder ungenutztes Of-
fenland, größere Auflichtungen 
in Wäldern. Wärmebegünstigte 
(auch kleinflächige) Standorte 
für die Eiablage. 

Aufgrund der südexponierten Lage im Be-
reich der alten Gebäude potenziell mög-
lich. Aufgrund der Lage am Gewässer und 
des dichten angrenzenden Gehölzaufwu-
cheses wird die Lage nicht als wärmeex-
poniert und somit als ungeeignet einge-
stuft:                                   „nicht erheblich“

Fische  Gewässer Kein Vorkommen streng geschützter Fi-
sche in der Elsach und Erms.  
                                           „nicht erheblich“

Flusskrebse   Gewässer Ein Krebsvorkommen wird durch Hr. 
Junghans, Fischereiverein eher ausge-
schlossen (mündl. Mitteilung 2010). 
                                           „nicht erheblich“

Helm-Azur-
jungfer (Libelle) 

Coenagrion 
mercuriale 

Langsam fließende Wiesenbä-
che/-gräben sowie schmale 
Rinnsale, Quellabflüsse  

Ob es Vorkommen an der Elsach und 
Erms gibt, ist nicht bekannt (LRA 2009, 
Junghans 2010). Vermeidungs- und Min-
derungsmaßnahmen für die Gewässer-
planung werden formuliert.    
                                           „nicht erheblich“
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Die artenschutzrechtliche Einschätzung der potenziellen Vorkommen streng geschütz-

ter Arten nach dem Zielartenkonzept BW (LUBW 2009) im Waldbereich und Gewäs-

ser des Plangebiets kommt aufgrund der Habitatstrukturen zu folgendem Ergebnis: 

Ob es Vorkommen der Helm-Azurjungfer gibt, ist nicht bekannt. Für alle anderen auf-

geführten Arten ist das Fazit:  

Fazit: Verbotstatbestand nicht erfüllt 

Das LANDRATSAMT REUTLINGEN (2009) weist auf mögliche Fledermausvorkommen 

(streng geschützte Arten) hin. Nach Auskunft von Hr. Dr. Nagel (mündl. Mitteilung 

2010) kommen in der Umgebung des Plangebiets vier Arten vor. Ob Flugstraßen im 

Bereich des Plangebiets liegen, ist nicht bekannt. Jedoch handelt es sich bei dem 

Eingriff in den Wald mit ca. 0,08 ha um ein relativ kleines Plangebiet. 

Es werden für die Gewässerplanung und für die Bauzeiten entsprechende Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen. 

2.3.2 Besonders geschützte Vogelarten 

Groß- und Quenzer-Areal 

Eine erhebliche Störung besonders geschützter Vogelarten im Plangebiet kann auf-

grund der fehlenden Biotop- und Nutzungsstrukturen in Verbindung mit Störwirkungen 

der Innenstadtbebauung ausgeschlossen werden.  

Nördlicher Bereich im Wald 

Nach dem Konventionsvorschlag von TRAUTNER & JOOSS (2008) wird für eine Mehr-

zahl häufiger Arten der genutzten Kulturlandschaft und der Siedlungsrandbereiche für 

vorliegende Planung ein nicht erheblicher Regelfall angenommen. Für Planungsvor-

haben im Rahmen der vorliegenden Planung sind für die häufigen Vogelarten in der 

Regel keine Auslösungen von Verbotstatbeständen zu erwarten. Für möglicherweise 

betroffene häufige Arten bleibt die ökologische Funktion ihrer Lebensräume im räumli-

chen Zusammenhang weiter bestehen.  

Zug- und Rastvögel: Im Sinne des Gesetzes relevant sind hier v. a. störungsarme 

Rastplätze für seltene und gefährdete Arten. Dies trifft auf das Plangebiet nicht zu. 

Fazit: Verbotstatbestand nicht erfüllt 

2.3.3 Andere besonders geschützte Arten 

Vorkommen besonders geschützter Tierarten (ohne Vogelarten) im Plangebiet sind 

grundsätzlich möglich (z. B. Ringelnatter, besonders geschützte Schmetterling-, Libel-

len- und Käferarten). Ein Vorkommen an besonders geschützter Pflanzenarten wurde 

im Rahmen einer Ortsbegehung am 09.06.2009 nicht beobachtet. Eine Berücksichti-

gung der besonders geschützten Arten mit entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen 

erfolgt gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung. Diese 

Arten sind in der Planung z. B. durch Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichs-

maßnahmen zu berücksichtigen.  

Das Landratsamt Reutlingen (2009) weist in seiner Stellungnahme auf potenzielle 

Vorkommen der Groppe in den Gewässern hin. Die Groppe ist nach Anhang II FFH-
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Richtlinie geschützt. Gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG ist diese Art im Rahmen des Ver-

fahrens nicht relevant. Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen für die geplanten 

Gewässermaßnahmen werden formuliert. Außerdem kommt die Bachforelle (weder 

streng noch besonders geschützt) vor. Krebsvorkommen in der Elsach und Erms wer-

den durch Hr. Junghans eher ausgeschlossen (mündl. Mitteilung 2010).  

Fazit: Verbotstatbestand nicht erfüllt 

2.4 Vorkommen des Alpenbockes 

2.4.1 Anlass 

Der Naturschutzbeauftragte des Landratsamts Reutlingen weist in seiner Stellung-

nahme (LRA REUTLINGEN 2009) auf potenzielle Vorkommen des Alpenbocks im Plan-

gebiet nördlich der Elsach hin. Der Alpenbock ist im Anhang IV der FFH-Richtlinie 

aufgeführt und somit streng geschützt. Eine Überprüfung der Vorkommen im Plange-

biet wird angeraten. Bad Urach liegt im Zentrum des Verbreitungsareals des Alpen-

bocks am „Mittleren Albtrauf“. Der Waldbestand nördlich der Elsach liegt im erreichba-

ren Umfeld bekannter Standorte von Alpenbock-Vorkommen (BENSE 2010b). Eine Be-

gehung des Geländes nördlich der Elsach wurde am 22.01.2010 durch den Käferspe-

zialisten Ulrich Bense durchgeführt. 

2.4.2 Der Alpenbock (Rosalia alpina) 

Steckbrief Alpenbock (Rosalia alpina) 

Schutzstatus:  FFH-RL Anhang II* und IV 

 Rote Liste: Schutzstatus 2 (stark gefährdet) 

Vorkommen 
in BW: 

ausschließlich  

 in buchenreichen Beständen des mittleren 
Albtraufs 

 im Oberen Donautal  

Lebensraum: bevorzugt  

 in trockenem Buchentotholz in wärmeexponierten Lagen 

 in abgestorbenen Wipfelpartien von Altbuchen 

ab und zu 

 in anderen totholz-/altholzreichen Laubholzbeständen unterschiedlicher Exposition

vereinzelt 

 in kleinflächigen Lichtungsbereichen in ebener Lage 

 in nordexponierten Steilhangbereichen mit lichten und totholzreichen Schlucht- 
und Hangmischwäldern 

Brutplatz: bevorzugt  

 in altholzreichen Orchideen-Buchenwäldern 

 im Randbereich von Kalkschutthalden 

 in bewirtschafteten Beständen, in denen stärkeres Astmaterial oder Stammholz 
liegen bleibt  
 Bewirtschaftung hat Beeinträchtigung des Alpenbocks zur Folge 

 in (auch kleinen) Ansammlungen von geeignetem liegendem Totholz oder schwa-
che Laubholz-Dürrständer mit einem Durchmesser von mind. 12 – 15 cm  

Quellen: RP TÜBINGEN (2007), LUBW (2009C), BENSE (2010b) [Ein Management-Plan für das angrenzende FFH-Gebiet 
7522-341 „Uracher Talspinne“ liegt derzeit  noch nicht vor.] 
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2.4.3 Ergebnis  

Ergebnis: Es wurde ein ehemaliges Vorkommen festgestellt, da der Baumbestand am 

Hang vor mehreren Jahren ausgestockt und dabei Teile des Holzes als liegendes 

Totholz im Plangebiet belassen wurden. In drei Hölzern wurden eindeutig neben älte-

ren auch neuere, etwa ein bis zwei Jahre alte Schlupflöcher gefunden. Des Weiteren 

ist mindestens einer der Stämme vermutlich weiterhin als Brutholz geeignet, weshalb 

die Art im Waldbereich des Plangebiets als vom Eingriff betroffen einzustufen ist 

(BENSE  2010a). 

Anmerkungen zur Einschätzung der lokalen Population: Es handelt sich nur um eine 

geringe Flächengröße des Plangebiets in Verbindung mit einer vermutlich nur kurzzei-

tigen Besiedlung, vermutlich aufgrund der vor einigen Jahren erfolgten Ausstockung 

mit anschließender exponierter Totholz-Belassung. Laut mündlicher Aussage von 

Forst-Revierleiter Krebs am 04.02.10 ist der Alpenbock sehr verbreitet im Raum U-

rach. Sobald Waldarbeiten stattgefunden haben und Altholz liegen bleibt, ist mit ihm 

zu rechnen. Die lokale Population ist in einem guten bis sehr guten Zustand und nicht 

gefährdet. 

Es wird empfohlen, vorsorglich folgende Maßnahmen durchzuführen: 

 Markierung der wichtigsten Hölzer und Betreuung der Maßnahme durch den Kä-

ferspezialisten 

 Fachgerechte Ablagerung des vorhandenen Totholzes möglichst am Stück auf 

andere, z. B. angrenzende Hangabschnitte 
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3 Planungsempfehlungen und Hinweise:  
 Erhalt der bestehenden Bäume und Integration in die Planung 

 Berücksichtigung des Gewässerentwicklungsplanes (GEP) 

 Es wird empfohlen, anstatt Vorschüttungen bzw. Blocksteinsatz wie im GEP 

vorgeschlagen gebrochene Flussbausteine zu verwenden. 

 Die Durchgängigkeit der Sohle muss gewährleistet sein (keine Verdolung). 

 Zur Einsaat und zur Bepflanzung ist gebietseigenes, zertifiziertes Saatgut 

und gebietseigenes, zertifiziertes Pflanzmaterial des Herkunftsgebiets 8 

„Schwäbische und Fränkische Alb“ zu verwenden. 

 Die Ufer sollten möglichst naturnah gestaltet werden, ingenieurbiologischen 

Bauweisen ist soweit möglich der Vorzug zu geben. 

 Artenschutz und Gewässerplanung 

 Die bestehenden Bäume, insbesondere alte Bäume, die an der Elsach und 

Erms vorkommen, sollen soweit möglich erhalten bleiben. Die Führung des 

Gewässerbettes sollte angepasst werden. 

 Pflanzung von Salweiden. 

 Bauzeit: Außerhalb des Laichzeitraumes. Bauzeit im Sommer/Spätsommer 

bei relativ niedrigem Wasserstand (Junghans, mündl. Mitteilung 2010). 

 Es wird empfohlen, vor der Baumaßnahme abzufischen. Dies sollte jedoch 

mit dem örtlichen Fischereiverein oder mit der Fischereibehörde in Tübingen 

geklärt werden. 

 Artenschutz:  

 Es wird empfohlen, Abrissmaßnahmen der Schuppen im Norden der Elsach 

im Spätsommer im September/Oktober durchzuführen, wenn potenzielle 

Fledermausvorkommen weder ihre potenziellen Wochenstuben dort haben 

noch ihre potenziellen Winterquartiere bezogen haben (Minimierung der Stö-

rung/Tötung geschützter Tierarten).  

 Die Durchführung von Minimierungsmaßnahmen (Anbringung Fledermaus-

kästen, Öffnung der Elsach und Pflanzung von Salweide) zur Vermeidung 

von Verbotstatbeständen bei Fledermäusen wird empfohlen.  

 Werden beim Abriss von Gebäuden Fledermäuse gefunden, sind die Abriss-

arbeiten sofort einzustellen.  

 Fachgerechte Umlagerung von vorhandenen Tothölzern nördlich der Elsach 

zum Schutzes des Alpenbocks wird empfohlen. 

 Eine ökologische Baubegleitung wird empfohlen. 

 Planungen im Wald: Antrag auf Waldumwandlung inkl. Ersatzaufforstung wird er-

forderlich 

 Eine nachrichtliche Berichtigung des Flächennutzungsplans wird erforderlich 

(§ 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB) – für den FNP wird somit keine Umweltprüfung er-

forderlich 
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4 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 

4.1 Erforderlichkeit einer E-A-Bilanz 

Der Eingriff in Waldflächen nördlich der Elsach macht eine Eingriffs-Ausgleichs-

Bilanzierung gem. § 21 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 1 a Abs. 3 S. 1 BauGB erforder-

lich (s. Kap. 1.2, Kap. 1.7). Die Eingriffe in den Wald sind erheblich (s. Kap. 1.7). Die 

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wird, nach Rücksprache mit dem Landratsamt Reut-

lingen (KEMMLER, Telefongespräch vom 10.06.09), in vorliegendes Gutachten integ-

riert. 

Die Planung nördlich der Elsach mit Eingriffen in Waldflächen wird durch folgende Ab-

bildung verdeutlicht. Die bisherige Planung wurde im Laufe des Verfahrens deutlich 

(um ca. 0,1 ha) reduziert. Der Eingriff in Waldflächen umfasst nun ca. 0,08 ha. Beste-

hende Schuppenanlagen werden abgerissen und überbaut (ebenfalls ca. 0,08 ha). 

Der Eingriff in die Waldfläche (0,08 ha) wird im Folgenden bilanziert. Die Waldfläche 

ist aus Sukzession entstanden und besteht jetzt überwiegend aus jungen Ahornen, 

Eschen und Ulmen sowie vereinzelt auftretenden alten Bäumen.  

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz umfasst somit lediglich den Bereich der Neuplanung 

zwischen dem ersten Scoping-Termin am 23.07.2009 und dem zweiten Behördenter-

min-Termin am 04.02.2010. 

Abbildung 4: Plangebiet nördlich der Elsach: Vergleich ursprüngliche Planung und Neuplanung 
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Abbildung 5: Schnitt durch Neuplanung Stand Januar 2010, Schnitt durch das Parkhaus und die 

Terrassenhäuser 

 
Quelle: FREIE PLANUNGSGRUPPE 7 (2010)   

Abbildung 6: Schnitt durch Neuplanung Stand August 2010, Schnitt durch die Spinnerei und die 

Terrassenhäuser 

 
Quelle: FREIE PLANUNGSGRUPPE 7 (2010)   

4.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs: Methode 

Eine Rechtsvorschrift zur Anwendung einer bestimmten naturschutzrechtlichen Ein-

griffs-/ Ausgleichsregelung existiert nicht. Hier wird das von der Landesanstalt für 

Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW 2005) empfohlene 

Bewertungsmodell angewandt. Das angewandte Rechenmodell stellt im naturschutz-

rechtlichen Sinne eine „Hilfskonstruktion“ dar. Der Ausgleichsbedarf wird für die er-

heblichen Eingriffe Schutzgut bezogen einzeln ermittelt (Schutzgut Pflanzen und Tie-

re: LUBW 2005: KÜPFER 2005; BREUNIG & VOGEL 2005). Es besteht die Möglichkeit, 

verschiedene Schutzgüter miteinander zu verrechnen. Das gilt aber nicht grundsätz-

lich und nicht für alle. Eine nähere Erläuterung des Modells ist in diesem Rahmen 

nicht möglich. Auf die aktuellen Internetseiten der LUBW wird verwiesen. Die Anwen-

dung in Tabellenform ermöglicht eine transparente und nachvollziehbare Vorgehens-

weise. 

Der Bilanzierung liegen folgende Punkte zugrunde: 

 Flächenermittlung aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan (FREIE PLANUNGS-

GRUPPE 7, 17.04.2009 und 18.01.2010) 

 

4.3 Ermittlung des Kompensationsbedarfs: Schutzgüter 

In den Tabellen wird der Ausgleichsbedarf Schutzgut bezogen ermittelt. 

Tabelle 2: Ermittlung Kompensationsbedarf Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Fachge-
schäfte 

Elsach

Hirschseeweg 
Parkhaus 

Elsach 
Spinnerei Hirschseeweg 
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Tabelle 2: Ermittlung Kompensationsbedarf Schutzgut Pflanzen und Tiere  

Teilgebiet Wert vor 
dem Ein-
griff 

Wert nach 
dem Ein-
griff 

Bestand 
(LUBW-Biototypnr.) 

Planung 
(LUBW-Biotoptypnr.) 

Umfang 
(m²) 

P./m²  P./m²  

Abwertung (-) 
um ... Punkte 
(Wab) 

Kompensationsbe-
darf: Umfang x Wab 
(Punkte) 
[- = Defizit] 

Von Bauwerken bestandene Fläche (60.10): 

Fachgeschäft 2 und 3 

550 19 1 -18 -9.900 

Völlig versiegelte Straße oder Platz (60.21): 

Wege, Treppen 

150 19 1 -18 -2.700 

Jüngerer Laubwald mit einzelnen älteren Bäu-
men, entspricht:  

Sukzessionswald aus Laubbäumen (58.10): 

Stützmauer, entspricht versiegelter Fläche 
(60.10): 

100 19 1 -18 -1.800 

Summe: 800 -14.400 

 
 
Legende : 

Wertspanne Bedeutung 

1 – 4 keine bis sehr gering 

5 – 8 gering 

9 – 16 mittel 

17 – 32 hoch 

33 – 64 sehr hoch 
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4.4 Festlegung/Beschreibung der Ausgleichsmaßnahmen 

Es erfolgt eine Ersatzaufforstung im Rahmen der erforderlichen Waldumwandlungs-

genehmigung gem. § 10 LWaldG. Der Antrag erfolgt derzeit über die Stadtverwaltung. 

 
5 Zusammenfassung, Begründung, weitere Untersuchun-

gen 
Die Aufstellung des Bebauungsplans „Nördliche Innenstadt“ im beschleunigten Ver-

fahren macht die Erstellung einer Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. Im Rahmen 

der Innenentwicklung von Bad Urach dient der Plan insb. der Entwicklung des ehema-

ligen Groß- und Quenzer-Areals, das seit 1996 still liegt. Das Plangebiet umfasst zu-

dem nördlich der Elsach angrenzende Flächen (Gebäude/Lagerhallen und jüngere 

Waldflächen mit einzelnen älteren Bäumen). Das Entwicklungskonzept der „Nördli-

chen Innenstadt“ sieht eine Konzeption von Wohnnutzungs- und Dienstleistungsflä-

chen im „Elsach-Center“ vor.  

Die Fläche, die voraussichtlich versiegelt wird (§ 13a Abs. 1 Satz 3 BauGB), umfasst 

ca. 19.000 Quadratmeter. B-Pläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und 

zeitlichen Zusammenhang erstellt werden, sind jedoch ebenfalls zu berücksichtigen: 

B-Plan „Seilerweg-Areal“. Somit liegt die voraussichtlich versiegelte Fläche bei ca. 

25.700 Quadratmeter. Gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB wird somit eine sog. Vorprü-

fung des Einzelfalls erforderlich. Aufgrund einer überschlägigen Prüfung sind die vor-

aussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der Planung einzuschätzen. Grundlage 

dafür sind die Erhebungen zur Umweltsituation und die durch die Planung absehbaren 

Auswirkungen (unter Berücksichtigung der Kriterien der Anlage 2 zum § 13 a BauGB). 

Die Auswirkungen des B-Plans auf die Belange des Umweltschutzes gem. § 1 Abs. 6 

Nr. 7 (insb. sog. Schutzgüter) sind in der Abwägung zu berücksichtigen und werden 

im vorliegenden Gutachten dargestellt (Ökologischer Steckbrief Kap. 1.7).  

Die Vorgaben des § 44 BNatSchG zum Artenschutz sind zu beachten.  

Bei der überschlägigen Prüfung der Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung der 

Kriterien der Anlage 2 zu § 13 a BauGB und bei der überschlägige Prüfung der Aus-

wirkungen auf die Belange des Umweltschutzes gem. § 2 Abs. 4 Satz 4 i. V. m. § 1 

Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind keine erheblichen Auswirkungen der Planung erkennbar. Ei-

ne Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz für die geplante Bebauung am Elsach-Hang mit jünge-

rem Waldbereich ist in vorliegendem Gutachten integriert. Aufgrund des weitgehenden 

Fehlens von wertgebenden Biotopstrukturen ist eine erhebliche Beeinträchtigung von 

lokalen Populationen besonders und streng geschützter Arten nicht absehbar. Für den 

Alpenbock werden Maßnahmen empfohlen.  

Planungsempfehlungen werden zu folgenden Punkten gegeben: Erhalt der bestehen-

den Bäume und Integration in die Planung, Berücksichtigung des Gewässerentwick-

lungsplanes (GEP), Maßnahmen zum Artenschutz, Planungen im Wald: Antrag auf 

Waldumwandlung inkl. Ersatzaufforstung und Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen 

für den nördlichen Bereich im Wald, eine nachrichtliche Berichtigung des Flächennut-

zungsplans wird erforderlich (§ 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB) – für den FNP wird somit 

keine Umweltprüfung erforderlich.  
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Die Erstellung eines Umweltberichtes im Rahmen des beschleunigten Verfahrens ist 

nicht erforderlich. Von der Erstellung eines Umweltberichtes wird im Rahmen der Auf-

stellung des B-Plans „Nördliche Innenstadt“ abgesehen.  

Datum: 30.08.2010     
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